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Bekanntmachung des Amtes Probstei für die Gemeinde Köhn 

 

In der Gemeinde Köhn wird in der Zeit 

 

vom 15.06.2026 bis zum 28.06.2026 

 

eine konsultative Einwohnerbefragung durchgeführt. 

 

Die Gemeindevertretung bittet die stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner darum, fol-

gende Frage zu beantworten: 

 

„Soll die Gemeindevertretung den Beschluss fassen, entsprechende Bauleitplanverfahren zur Ände-

rung des Flächennutzungsplans und zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

durchzuführen, um ein Sondergebiet zur Nutzung der Windenergie im Gemeindegebiet, Gemarkung 

Köhn-Moorrehmen, einzurichten?“ 

 

Die stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner erhalten durch die Amtsverwaltung Probstei 

ein Anschreiben sowie folgende Unterlagen: 

 

⎯ einen Stimmzettel (Fragebogen) 

 

⎯ einen blauen Stimmzettelumschlag 

 

⎯ einen roten Abstimmungsbriefumschlag. 

 

Stimmberechtigte, die sich zu einer Teilnahme entschließen, gehen wie folgt vor: 

 

1. Beantworten Sie die auf dem Stimmzettel (Fragebogen) gestellte Frage durch Ankreuzen ent-

weder mit „JA“ oder „NEIN“. 

 

2. Legen Sie den ausgefüllten Stimmzettel (Fragebogen) in den blauen Stimmzettelumschlag. 

 

3. Verschließen Sie den blauen Stimmzettelumschlag. 

 

4. Legen Sie den blauen Stimmzettelumschlag in den roten Abstimmungsbriefumschlag. 
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5. Verschließen Sie den roten Abstimmungsbriefumschlag. 

 

6. Frankieren Sie den roten Abstimmungsbriefumschlag und geben Sie ihn so rechtzeitig mit der 

Post auf, dass er bis spätestens zum 28.06.2026 an der aufgedruckten Adresse eingehen kann. 

Gerne können Sie den roten Abstimmungsbriefumschlag auch persönlich bei der Amtsverwal-

tung Probstei abgeben bzw. in den Briefkasten am Rathaus einwerfen. 

 

Schönberg, 18.05.2026 

 

Gemeinde Köhn 

c/o Amt Probstei 

Der Amtsdirektor 

Knüll 4 

24217 Schönberg 

 

I. A. 

 

 

Stefan Gerlach 


